
 
 

 
 

Bekanntmachung der Gemeinde Schalksmühle 
 
über den Beschluss des Rates der Gemeinde Schalksmühle vom 18.07.2011 über 
die Feststellung der Gesamtbilanz zum 31.12.2010  
 
1. Beschluss über die Feststellung der Gesamtbilanz    
 
Gemäß § 103 Abs. 5 GO NRW wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der 
örtlichen Rechnungsprüfung der Gesamtbilanz beauftragt und hat am 11.04.2011 
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, den der Rechnungsprüfungs-
ausschuss in seiner Sitzung am 02.05.2011 unverändert übernommen hat. 
 
Daraufhin hat der Rat der Gemeinde Schalksmühle in seiner Sitzung am 18.07.2011 
folgenden Beschluss einstimmig gefasst: 
 
a) Der Rat nimmt den Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses 

zur Prüfung der Gesamtbilanz zum 31.12.2010, der sich auf die durch die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Südwestfalen-Revision GmbH, Parkstraße 54, 58509 
Lüdenscheid, vorgenommene Prüfung bezieht, zur Kenntnis, gleichzeitig bestätigt 
der Gemeinderat den geprüften Gesamtabschluss 2010. 

 
b) Die Gesamtbilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2010 wird mit einer 

Bilanzsumme von 96.009.645,50 € festgestellt. 
 
c) Dem Bürgermeister wird vorbehaltlos nach § 96 GO NRW Entlastung erteilt.  
 
d) Außerdem beschließt der Rat, den Jahresüberschuss 2010 in Höhe von 

262.251,87 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. 
 
e) Der Beteiligungsbericht 2010 wird zur Kenntnis genommen. 
 
f) Im Übrigen beschließt der Rat, auch die Prüfung des Gesamtabschlusses 2011 

von der Südwestfalen-Revision GmbH in Lüdenscheid durchführen zu lassen. 
 
Die Zahlen der Gesamtbilanz 2010 sind als Anlage beigefügt. 
 
2. Bekanntmachung  
 
Die als Anlage beigefügte Gesamtbilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 
31.12.2010 wird hiermit gemäß § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 2 GO NRW 
öffentlich bekannt gemacht. Gleichzeitig wird der Beteiligungsbericht 2010 gem. § 
117 Abs. 2 GO NRW veröffentlicht. 
 



Die Gesamtbilanz der Gemeinde Schalksmühle zum 31.12.2010 und der Beteili-
gungsbericht 2010 liegen zur Einsichtnahme ab dem 27.07.2011 bis zur Feststellung 
des folgenden Jahresabschlusses während der allgemeinen Öffnungszeiten montags 
bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus Schalksmühle, Rathausplatz 1, 
Zimmer 37, öffentlich aus. 
 
Schalksmühle, 19.07.2011  Der Bürgermeister 
  Gez. Schönenberg 


